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§ 13 AEV Einbringung von Gebuhren

AEV - Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

1. (1)Wenn die GerichtsgebUhren nicht oder nicht vollstandig abgebucht und eingezogen werden konnten, hat die
BAWAG P.S.K. Bank fiir Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft tiber diesen
Umstand im Wege einer automationsunterstitzen Schnittstelle zum Zahlungsverkehr des Bundes zu informieren.
Die Buchhaltungsagentur des Bundes hat diese Information dem Gericht, bei dem die GebUhrenpflicht begriindet
wurde, mitzuteilen, sofern sie nicht direkt im Wege der an den Zahlungsverkehr des Bundes angebundenen Justiz-
Applikationen (insbesondere Justiz Forderungsmanagement) bei diesem Gericht einlangt.

2. (2)Liegt die Ursache der unterbliebenen oder unvollstandigen GeblUhrenentrichtung durch Abbuchung und
Einziehung im Bereich der Vorschreibungsbehdérde (8 6 GEG, § 209 Abs. 1 Geo.), so hat diese nochmals einen
Gebuhreneinzug zu veranlassen. In den Ubrigen Fallen unterbliebener oder unvollstandiger Gebthrenentrichtung
hat die Vorschreibungsbehdrde unter Bedachtnahme auf § 31 GGG einen Zahlungsauftrag zu erlassen.

3. (3)Ist die Nacherhebung einer Gebiihr wegen Anderung der Bemessungsgrundlage nach§ 7 RATG oder aus Anlass
einer Gebuhrenrevision notwendig, ist die GebUhr zunachst mit Lastschriftanzeige einzufordern und bei
Nichtzahlung ein Zahlungsauftrag zu erlassen.

In Kraft seit 01.05.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ratg/paragraf/7
file:///

	§ 13 AEV Einbringung von Gebühren
	AEV - Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung


